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1. Festsetzungen (§ 12 Abs. 3 BauGB)

Art der baulichen Nutzung (§ 12 Abs. 3 BauGB analog § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

i.V.m. § 11 Abs. 2 BauNVO)

Sonstiges Sondergebiet Zweckbestimmung "Reitsport und Therapie"

Maß der baulichen Nutzung (§ 12 Abs. 3 BauGB analog § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

i.V.m. §§ 16 - 20 BauNVO)

Grundflächenzahl mit Dezimalzahl

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

Höhe baulicher Anlagen:

Oberkante Erdgeschossfußboden in m über Normalhöhennull (NHN)

Oberkante baulicher Anlagen in m über Normalhöhennull (NHN)

Oberkante Firsthöhe in m über Normalhöhennull (NHN)

Bauweise, Baugrenzen (§ 12 Abs. 3 BauGB analog § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m.

§§ 22 und 23 BauNVO)

Überbaubare Grundstücksfläche bzw. Baufenster

Baugrenze (entspricht der Bauweise)

Zulässige Dachform Satteldach

Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen ( § 12 Abs. 2 BauGB analog

§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. §§ 12 und 14 BauNVO)

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen

Zweckbestimmung:

Unterstände                       Wasserspeicher

Geräte- und Lagergebäude            Dressurplatz

Abreite- und Dressurplatz            Gastank

Fläche für Geothermieanlagen            Stellplätze

Paddock

Besonderer Nutzungszweck von Flächen (§ 12 Abs. 3 BauGB analog § 9 Abs. 1

Nr. 9 BauGB)

Heu-, Stroh- und Maschinenlager

Anschluss anderer Flächen an die Verkehrsflächen (§ 12 Abs. 3 BauGB analog

§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Ein- und Ausfahrtbereich

Bereiche ohne Ein- und Ausfahrt

Grünflächen (§ 12 Abs. 3 BauGB analog § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Private Grünflächen des Sondergebiet Zweckbestimmung "Reitsport und

Therapie"

Zweckbestimmung:

Wiesen- und Koppelflächen Garten

Rahmengrün

Wasserflächen i.V.m. § Flächen für Abwasserbeseitigung und Rückhaltung von

Niederschlagswasser ( § 12 Abs. 3 BauGB analog § 9 Abs. 1 Nr. 16a BauGB i.V.m.

§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB

Wasserflächen

Abwasser (hier Kläranlage)

Abwasser (hier Regenrückhaltung)

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum

Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 12

Abs. 3 BauGB analog § 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 BauGB)

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege von

Boden, Natur und Landschaft mit Bezeichnung (M)

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und

sonstigen Bepflanzungen

Anpflanzen Bäume           Anpflanzen Sträucher

Erhaltung Bäume  Erhaltung Strauchhecken

A1

GFL

10.00

9

0

°

20m

40 m

 Sonstige Planzeichen

Mit Geh- Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen zugunsten

der Eigentümer des Flurstücks 233, Flur 004, Gemarkung Oberdüssel

(§ 12 Abs. 3 BauGB analog § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Vorhabenbezogenen

Bebauungsplans Nr. 5.13

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen hier: private Grünflächen

unterschiedlicher Zweckbestimmungen (§ 12 Abs. 3 BauGB)

Genehmigungsbedürftigkeit baulicher Anlagen L 404 gem. § 25 Abs. 1

Nr. 1 StrWG NRW - jew. 40 m gemessen vom äußeren Rand der

befestigten Fahrbahn

Verbot Anlagen der Außenwerbung L 404 gem. § 28 Abs. 1 StrWG NRW

- 20 m gemessen vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn

2. Sonstiges

Sichtdreiecke

Bemaßung in m            Winkel in Grad

Firstrichtungspfeil

3. Bestandsangaben und Kartensignaturen

Gebäude          Flurstücksgrenzen und

              nummern

Vorhandene Bäume Bestandshöhen in m

ü. NHN

Straßen

Aprath  L 74

168.18

234

Vermessungsgrundlage:

Dipl.-Ing. M. Niedermeyer

Öffentl. best. Verm.-Ing.

Vohwinkeler Str. 141

42329 Wuppertal

Tel. 0202 / 730601

Fax  0202 / 730331

e-mail: niedermeyer@w-tal.de

Koordinatensystem:

UTM_32N6

Quelle ABK

Land NRW (2019) 

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0 (www.govdata.de/dl-de/by-2-0)

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 5.13

Reitsportanlage Aprath

Entwurf

Stand: 25.11.2019

Maßstab: 1:500

Gemarkung: Wülfrath

Flur: 004

© Stadt Wülfrath

Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F. der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBI. I, S. 2414), zuletzt geändert durch

Art. 1 G vom 22.7.2011 (BGBl. I S. 1509)

Baunutzungsverordnung (BauNVO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBI.I, S. 132), zuletzt

geändert durch Gesetz vom 22.04.1993 (BGBI. I, S. 466)

Planzeichenverordnung (PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBI. I, S. 58), durch Art. 1 G vom 22.7.2011 (BGBl. I S. 1509)

Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen -Landesbauordnung- (GO NRW) i.d.F. der Bekanntmachung vom

01.03.2000 (GV. NRW. S. 256), zuletzt geändert durch ÄndG vom 22.12.2011 (GV. NRW. S. 729)

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) i.d.F. der Bekanntmachung vom 14.07.1994

(GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Art. 1 G zur Stärkung der Bürgerbeteiligung vom 13.12.2011 (GV. NRW. S. 685)

Alle zu diesem Planwerk gehörenden Plangrundlagen, Gutachten, Normen und

Richtlinien können bei der Stadt Wülfrath, Stadtplanungsamt, Am Rathaus 1, 42489

Wülfrath während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen werden.

Übersicht                                      Maßstab 1:15.000

N

I. PLANZEICHENERKLÄRUNG

Diese Planunterlage und die geometrische Festlegung

der städtebaulichen Planung entsprechen den

Anforderungen des § 1 der Planzeichenverordnung

1990.

Wülfrath, den …………………………

………………………..

(ÖB Verm. Ing.)

Der Ausschuss für Wirschaftsförderung und Stadt-

entwicklung der Stadt hat am 08.09.2009 die

Aufstellung des Bebauungsplans  gemäß § 2 Abs. 1

Baugesetzbuch (BauGB) vom 23.09.2004 (BGBI. I S.

2414) in Verbindung mit § 13a BauGB, in Verbindung

mit den §§ 7 und 41 Gemeindeordnung

Nordrhein-Westfalen (GO NW) vom 14.07.1994 (GV

NW S. 666) in der zurzeit gültigen Fassung

beschlossen.

Wülfrath, den ………………………….

……………………………….

(Bürgermeister /-in)

Dieser Planentwurf und die Begründung wurden gemäß

§ 13a Abs.2 BauGB in Verbindung mit

§ 13 Abs. 2 BauGB vom 23.09.2004 (BGBI. I S. 2414) in

der zurzeit gültigen Fassung in der Zeit

vom …..........…...… bis …..........…...… erneut öffentlich

ausgelegt.

Wülfrath, den …………………………

………………………………

(Bürgermeister /-in)

Dieser Plan ist gemäß § 10 Abs. 1 BauGB

vom 23.09.2004 (BGBI. I S. 2414) in der zurzeit gültigen

Fassung vom Rat der Stadt am …..........…...… als

Satzung beschlossen worden.

Wülfrath, den ………………………..

………………………………..

(Bürgermeister /-in)

Dieser Plan ist gemäß § 10 Abs. 3 BauGB

vom 23.09.2004 (BGBI. I S. 2414) in der zurzeit gültigen

Fassung am …..........…...… ortsüblich bekannt gemacht

worden.

Wülfrath, den ………………………..

………………………………..

(Bürgermeister /-in)

Aufgestellt durch das Stadtplanungsamt.

Wülfrath, den ………………………

Die Bürgermeister /-in

Im Auftrage

………………………………..

Erläuterung:

Parallel dargestellte Fest- setzungen überlagern sich.

Zum Bebauungsplan gehört eine Begründung.

Die Koordinaten im Be- bauungsplan entsprechen den

Gaus-Krüger-Koor- dinaten. (LST 177)

1. Art der baulichen Nutzung 

(analog § 12 Abs. 3 BauGB i.V.m. § 11 Abs. 2 BauNVO)

1.1 Im sonstigen Sondergebiet „Reitsportanlage Aprath“, Zweckbestimmung „Reitsport und Therapie“ sind nur

solche Vorhaben im Geltungsbereich des Vorhaben- und Erschließungsplan zulässig, zu deren Durchführung

sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet.

Änderung des Durchführungsvertrages, die sich innerhalb des durch die textlichen und zeichnerischen

Festsetzungen gesteckten Rahmens halten, sind zulässig.

1.2. Das sonstige Sondergebiet „Reitsportanlage Aprath“, Zweckbestimmung „Reitsport und Therapie“, dient

vorwiegend der Unterbringung von Einrichtungen und Anlagen des Reitsports einschließlich medizinische

und therapeutische Einrichtungen und Anlagen für die therapeutisches Förderung mit dem Pferd im

medizinischen, pädagogisch-psychologischen und sportlich-rehabilitativen Bereich.

Allgemein zulässig sind im sonstigen Sondergebiet Reitsportanlage Aprath:

· Anlagen und Einrichtungen des Reitsports, der Schulung, des Trainings und der medizinischen und

therapeutischen Versorgung

· Zwei Betriebsleiter- und eine Betriebsinhaberwohnung und 2 Wohnungen für Aufsichts- und

Bereitschaftspersonals zur Übernachtung des Aufsichts- und Bereitschaftspersonals, die der

Reitsportanlage zugeordnet und dieser gegenüber in der Grundfläche und Baumasse untergeordnet

sind. Die Zahl der zulässigen Wohnungen wird auf maximal fünf festgesetzt.

· Einrichtungen und Räume der reitsportbezogenen Aus- und Fortbildung, sofern diese der

Reitsportanlage zugeordnet und dieser gegenüber in der Grundfläche und Baumasse untergeordnet

sind.

· Einrichtungen und Anlagen der Verwaltung

· Einrichtungen und Anlagen für Futtermittel, Pferdepflege und -haltung, Maschinen einschließlich

Lagerflächen, Lager- und Werkstatträume

· Sanitäranlagen, Einrichtungen und Anlagen für die technische Infrastruktur sowie der Ver- und

Entsorgung

· Lager- und Werkstatträume

· Räume für freie Berufe des Gesundheitswesens, die in Verbindung mit dem Reitsport stehen, der

Reitsportanlage zugeordnet und ihr gegenüber in der Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind

· Räumlichkeiten für die Verpflegung und den Aufenthalt des Personals und Besucher des Sondergebiets,

deren Nutzfläche 150 m² nicht überschreiten darf

· Stellplätze, Garagen, überdachte, nicht allseitig umschlossene Stellplätze sowie Abstellflächen für

Pferdetransporter und / oder -anhänger

· Untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen § 14 BauNVO in den dafür festgesetzten Flächen für

Nebenanlagen

1.3 Im sonstigen Sondergebiet „Reitsportanlage Aprath“, Zweckbestimmung „Reitsport und Therapie“, sind

ausnahmeweise zulässig.

· Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen, sofern sie dem

Nutzungszweck des Sondergebietes „Reitsportanlage Aprath“ selbst dienen, diesem untergeordnet sind

und seiner Eigenart nicht widersprechen.

1.4 Im sonstigen Sondergebiet „Reitsportanlage Aprath“, Zweckbestimmung „Reitsport und Therapie“, sind nicht

zulässig.

· Einzelhandelsbetriebe

· Anlagen für die Außenbewirtschaftung

· Stellplätze, Garagen, überdachte, nicht allseitig umschlossene Stellplätze außerhalb der festgesetzten

Flächen für Stellplätze, Garagen und überdachte, nicht allseitig umschlossene Stellplätze.

2. Maß der baulichen Nutzung 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 9 Abs. 3 BauGB

i.V.m. § 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO und § 18 Abs. 2 BauNVO)

2.1 Im Sondergebiet Zweckbestimmung „Reitsport und Therapie“ gilt als Höhe der baulichen Anlagen

gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 16 Abs. 2 Nr. 4 u. § 18 BauNVO die Oberkante baulicher Anlagen -

OK - das Maß von der Bezugsebene Normalhöhennull (NHN; DHHN 2016) bis zum oberen Abschluss des

Daches (einschließlich Aufkantungen).

Die festgesetzte Höhe der Oberkante der baulichen Anlagen darf durch Kamine, Anlagen zur Gewinnung

von Solarenergie, Lüftungsanlagen und / oder sonstige Dachaufbauten um bis zu 1,5 m überschritten

werden.

2.2 Eine gemäß § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO zulässige Überschreitung der festgesetzten Grundflächenzahl

von 0,65 im Sondergebiet Zweckbestimmung „Reitsport und Therapie“ durch die Grundflächen von

Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO ist unzulässig.

3. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur

Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft i.V.m Private Grünflächen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. Nr. 20 und § 9 Abs. 3 BauGB)

3.1 Innerhalb der Fläche M1 (private Grünflächen) ist die grenznahe Hecke an der südöstlichen

Grundstücksgrenze wiederherzustellen und dauerhaft zu erhalten. Die Pflanzung zur Wiederherstellung hat

aus Sträuchern und Bäumen gemäß der Festsetzung 3.9 „Pflanzliste“ Pkt. c zu erfolgen. Innerhalb der

Fläche M1 sind 7 Bäume I. oder II. Ordnung zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Die Pflanzung der

Bäume hat gemäß der Festsetzung 3.9 „Pflanzliste“ Pkt. d. und e. zu erfolgen.

3.2 Innerhalb der Fläche M2 (private Grünflächen) ist die grenznahe Hecke an der westlichen

Grundstücksgrenze wiederherzustellen und dauerhaft zu erhalten. Die Pflanzung zur Wiederherstellung hat

aus Sträuchern und Bäumen gemäß der Festsetzung 3.9 „Pflanzliste“ Pkt. c zu erfolgen.

3.3 Innerhalb der Fläche M3 (private Grünflächen) ist eine Anpflanzung an der nordwestlichen

Grundstücksgrenze in 4 Teilflächen und einer Gesamtflächengröße von mindestens 700 m2 anzulegen und

dauerhaft zu erhalten. Die Pflanzung hat aus Sträuchern und Bäumen gemäß der

Festsetzung 3.9 „Pflanzliste“ Pkt. a. und b. sowie d. zu erfolgen. Der Anteil der Gehölze je

Pflanzflächenbereich beträgt für Pflanzen der Liste a. und b. 97 %, die der Liste d. 3 %. Der Pflanzung ist

allseitig jeweils ein mind. 1,0 m breiter Krautsaum vorzulagern.

3.4 Innerhalb der Fläche M4 (private Grünflächen, Zweckbestimmung „Wiesen und Koppel“) sind 15 Bäume

I. oder II. Ordnung zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Die Pflanzung der Bäume hat gemäß der

Festsetzung 3.9 „Pflanzliste“ Pkt. d. und e. zu erfolgen.

3.5 Innerhalb der Flächen mit der Zweckbestimmung „Rahmengrün“ (private Grünflächen) M5 ist eine

Anpflanzung von Bäumen und Sträucher sowie Wiesenflächen anzulegen und dauerhaft zu erhalten. Die

Pflanzung hat aus Sträuchern und Bäumen gemäß der Festsetzung 3.9 „Pflanzliste“ Pkt. a. und b. sowie

d. und e. zu erfolgen. Der Anteil der Gehölze je Pflanzflächenbereich beträgt für Pflanzen der Liste a. und b.

97 % und die der Liste d. 3 %. Der Flächenanteil der Gehölzflächen an der Gesamtfläche darf 60% nicht

unterschreiten. Der Pflanzung ist allseitig jeweils ein mind. 1,0 m breiter Krautsaum zu den Nutzungsgrenzen

vorzulagern. Der Abstand zur nördlichen Grundstücksgrenze hat 1,5 m zu betragen.

3.6 Innerhalb der Flächenumgrenzung zum Anpflanzen von Bäumen und Sträucher im Sondergebiet ist eine

flächige Anpflanzung anzulegen und dauerhaft zu erhalten. Die Pflanzung hat aus Sträuchern und Bäumen

gemäß der Festsetzung 3.9 „Pflanzliste“ Pkt. a. und b. sowie d. und e. zu erfolgen. Der Anteil der Gehölze je

Pflanzflächenbereich beträgt für Pflanzen der Liste a. und b. 95 %, die der Liste d. 4 % und die der Liste e.

1%. Der Pflanzung ist allseitig jeweils ein mind. 1,0 m breiter Krautsaum zu den Nutzungsgrenzen

vorzulagern.

3.7 Innerhalb der Flächen der zeichnerischen Festsetzungen zum Anpflanzen von Sträuchern im Sondergebiet

ist eine flächige Anpflanzung anzulegen und dauerhaft zu erhalten. Die Pflanzung hat aus Sträuchern gemäß

der Festsetzung 3.9 „Pflanzliste“ Pkt. a. und b. zu erfolgen.

3.8 Innerhalb des Sondergebietes sind 45 Bäume I. oder II. Ordnung zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Die

Pflanzung der Bäume hat gemäß der Festsetzung 3.9 „Pflanzliste“ Pkt. d. und e. zu erfolgen. Es ist

ausnahmeweise zulässig, aus gestalterischen Gründen bis zu 20 % der Anzahl der zu pflanzenden Bäume

aus anderen, nicht in der Pflanzliste aufgeführten Laubholzarten zu pflanzen.

3.9.Pflanzlisten

Es sind folgende lebensraumtypische Laubgehölze für „mittel bis gut nährstoffversorgte Böden (Tabelle der

Gehölze gemäß „Verwendung heimischer Gehölze für Pflanzen in NRW“, Bezirksregierung

Arnsberg, Dez. 33, Stand 15.10.2008) zu verwenden:

a. Klein- bis Mittelsträucher (Wuchshöhe „gering“ bis  m Höhe)

Pfaffenhütchen (Euonymus europaeus) Stachelbeere (Ribes uva-crispa)

Hundsrose (Rosa canina) Rote Heckenkirsche (Lonicera xylosteum)

Johannisbeere (Ribes alpinum) Blut-Johannisbeere (Ribes sanguineum)

Hecken-Rose (Rosa corymbifera) Wein Rose (Rosa rubiginosa)

Apfel-Rose (Rosa rugosa) Schlehe (Prunus spinosa)

Himbeere (Rubus idaeus) Blutroter Hartriegel (Cornus sanguinea)

Pflanzqualität: 2 x v Sträucher, 60-100 cm

Pflanzabstand: 1,25 x 1,25 m

in Strauchhecken Reihenabstand 1,0 m, Reihen um 0,5 m versetzt

b. Mittel- bis Großsträucher (4-8 m Höhe)

Kornelkirsche (Cornus mas) Hasel (Corylus avellana)

Weißdorn (Crataegus monogyna) Kreuzdorn (Rhamnus carthagica)

Salweide (Salix caprea) Gem. Schneeball (Viburnum opulus)

Rainweide (Ligustrum vulgare) Heckenkirsche (Lonicera xylosteum)

sowie: in einem Anteil bis zu 8 % der Gesamt-Stückzahl je Einzel-Pflanzbereich:

Felsenbirne (Amelanchier ovalis) Gewöhnl. Flieder (Syringa vulgaris)

Hartriegel (Cornus spec., i.S.) Spindelstrauch (Euonymus spec., i.S.)

Apfel (Malus spec., i.S.) Birne (Pyrus spec., i.S.)

Pflanzqualität: 2 x v Sträucher, 100-150 cm

Pflanzabstand: 1,50 x 1,50 m

in Strauchhecken Reihenabstand 1,25 m, Reihen um 1,0 m versetzt

c. Schnitthecken

Hainbuche (Carpinus betulus) Rot-Buche (Fagus sylvatica)

Strauchrosen (Rosa spec., i.S.) Weißdorn (Crataegus monogyna)

Pflanzqualität: Heckenpflanze, 2 x v, 100-125 cm

Pflanzabstand: 4 Pflanzen je lfd. m Hecke

d. Bäume I. Ordnung (15-25 m Höhe)

Bergahorn (Acer pseudoplatan.) Spitzahorn (Acer platanoides)

Rotbuche (Fagus sylvativa) Trauben-Eiche (Quercus petraea.)

Stieleiche (Quercus robur) Winterlinde (Tilia cordata)

Sommer-Linde (Tilia platyphyllos) Feldulme (Ulmus carpinifolius)

Vogelkirsche (Prunus avium) Feldahorn (Acer campestre)

Pflanzqualität: Hochstamm, 3 x v, STU mind. 16-18 cm

Pflanzabstand: zueinander: mind. 12 m

e. Bäume II. Ordnung (8-20 m Höhe)

Eberesche (Sorbus aucuparia)Hainbuche (Carpinus betulus) Feldahorn (Acer campestre) Ahorn (Acer

spc., i.S.)

Grauerle (Alnus glutinosa) Elsbeere (Sorbus torminalis)

Holzbirne (Pyrus communis) Holz-Apfel (Malus sylvestris)

Kirschen (Pruns spec., i.S.) Speierling (Sorbus domestica)

Pflanzqualität: Hochstamm, 3 x v, STU mind. 16-18 cm oder

verpflanzte Heister, 150-200 cm

Pflanzabstand: zueinander: mind. 7 m, in Gruppen: mind. 3 m

3.10 Die zur Erhaltung festgesetzten Bäume und Strauchhecken sind bei eventuellem Abgang durch

Neupflanzung zu ersetzten (für Bäume in standörtlicher Nähe, bis zum 15 m). Die Neupflanzung hat

spätestens 1 Jahr nach Absterben des Gehölzes bzw. Baumes zu erfolgen. Die Neupflanzung hat für

Gehölze der Strauchhecke gemäß der Festsetzung 3.9 „Pflanzliste“ Pkt. a. und b. und für Bäume gemäß

Pkt. d. und / oder e. zu erfolgen.

3.11 Flachdächer oder flach geneigte Dächer bis maximal 15 Grad Dachneigung sind unter Beachtung der

brandschutztechnischen Bestimmungen mit einer standortgebundenen Vegetation mindestens extensiv zu

begrünen. Die Stärke der Vegetationsschicht muss im Mittel 10 cm betragen. Das Dachbegrünungssubstrat

muss der Richtlinie für Dachbegrünungen (Richtlinien für Planung, Bau und Instandhaltung von

Dachbegrünungen, Technische Regeln der FLL, 6. Ausgabe, 2018) entsprechen.

Von der Dachbegrünung ausgenommen sind verglaste Flächen, technische Aufbauten, soweit sie gemäß

anderen Festsetzungen auf der Dachfläche zulässig sind. Diese Ausnahme von der Verpflichtung zur

Begrünung gilt nicht für aufgeständerte Photovoltaikanlagen.

Dieser Planentwurf und die Begründung wurden gemäß

§ 13a Abs.2 BauGB in Verbindung mit

§ 13 Abs. 2 BauGB vom 23.09.2004 (BGBI. I S. 2414) in

der zurzeit gültigen Fassung in der Zeit

vom …..........…...… bis …..........…...… öffentlich

ausgelegt.

Wülfrath, den …………………………

………………………………

(Bürgermeister /-in)

I. PLANZEICHENERKLÄRUNG

II. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN II. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

Hinweis: Vorhaben- und Erschließungsplan (VEP) als ergänzende Anlage

Stadt Wülfrath

3.12 Innerhalb der privaten Grünflächen zum Sondergebiet „Reitsportanlage Aprath“ (Zweckbestimmung

Reitsport und Therapie) werden für die Teilflächen die nachstehenden separaten Zweckbestimmungen

festgesetzt:

- Rahmengrün

- Dressurplatz

- Wiesen- und Koppelflächen

- Gartenflächen

Auf den privaten Grünflächen mit den oben genannten Zweckbestimmungen sind Nebenanlagen nur

innerhalb der dafür festgesetzten Flächen zulässig. In diesen Flächen sind untergeordnete bauliche Anlagen

wie Treppen, Rampen, bautechnisch einfache Abfangungen und und punktförmige Ausstattungselemente

oder -einrichtungen zulässig.

4. Örtliche Bauvorschriften 

(analog § 12 Abs. 3 BauGB i.V.m. § 89 BauO NRW,

4.1 Zur Einfriedung des Sondergebiets Zweckbestimmung „Reitsport und Therapie“ einschließlich der

zugehörigen privaten Grünflächen sind grenznahe Zaun- und Toranlagen (Stabgitter- /

Maschendraht-Zaunanlage oder vergleichbare Ausführungen) mit einer Höhe von bis zu 1,8 m und in

folgenden Farben zulässig: anthrazitgrau bis grau.

4.2 Innerhalb des Sondergebiets Zweckbestimmung „Reitsport und Therapie“ sind Werbeanlagen nur im Bereich

der Hauptzufahrt bis zu einem Abstand von 10 m zur gewidmeten Verkehrsfläche „Voisberger Weg“ zulässig.

Werbeanlagen sind nur dürfen als Werbefahne an einem Fahnenmast bis 5 m Höhe oder als Werbeschild bis

zu einer Gesamthöhe von 2,0 m und einer Werbefläche von bis zu 3,0 m2 zulässig. Werbeanlagen dürfen

nicht mit wechselndem oder pulsierendem, bewegtem, laufendem und bzw. oder blendendem Licht

ausgeführt werden; eine Verwendung von Lichtstrahlern und bzw. oder Lasertechnologien ist unzulässig;

Werbeträger an Pylonen sind unzulässig.

I. Nachrichtliche Übernahmen 

(§ 9 Abs. 6 BauGB i.V.m. StrWG NRW)

(1) Gemäß § 25 Abs. 1 StrWG NRW bedürfen Baugenehmigungen oder nach anderen Vorschriften notwendige

Genehmigungen der Zustimmung der Oberen Landesstraßenbaubehörde, wenn bauliche Anlagen jeder Art

längs der Landesstraßen in einer Entfernung bis zu 40 m, jeweils gemessen vom äußeren Rand der für den

Kraftfahrzeugverkehr bestimmten Fahrbahn, errichtet, erheblich geändert oder anders genutzt werden sollen.

(2) Gemäß § 28 Abs. 1 StrWG NRW dürfen Anlagen der Außenwerbung außerhalb der Ortsdurchfahrten von

Landesstraßen in einer Entfernung bis zu 20 m, gemessen vom äußeren Rand der für den

Kraftfahrzeugverkehr bestimmten Fahrbahn, nicht errichtet werden. Die Beschränkungen gem. § 5 Abs.

FStrG und § 25 Abs.1 StrWG NRW gelten entsprechend.

II. Hinweise

1. Bei Bodeneingriffen innerhalb des Plangebietes können Bodendenkmäler (Kultur- und / oder

naturgeschichtliche Bodenfunde, d.h. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde aber auch Veränderungen in der

natürlichen Bodenbeschaffenheit) entdeckt werden. Das Auffinden von Bodendenkmälern ist der Stadt

Wülfrath als Untere Denkmalbehörde und dem Landschaftsverband Rheinland, Amt für

Bodendenkmalpflege, unverzüglich anzuzeigen. Die Fundstelle ist gemäß §§ 15 und 16

Denkmalschutzgesetz NRW mindestens drei Werktage in unverändertem Zustand zu halten.

2. Der Geltungsbereich des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 5-13 befindet sich am östlichen Rand

der Erdbebenzone 0 mit der Untergrundklasse 0 / R gemäß der Karte der Erdbebenzonen und geologischen

Untergrundklassen der Bundesrepublik Deutschland 1: 350.000, Bundesland Nordrhein-Westfalen (Juni

2006). Karte zu DIN 4149 Bauten in deutschen Erbebengebieten - Lasten, Bemessung und Ausführung

üblicher Hochbauten. Fassung April 2005. Herausgeber: Ministerium für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen

und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen.

Erdbebenzone 0 bedeutet, dass hier normalerweise keine zusätzlichen Baumaßnahmen hinsichtlich

Erdbebenlasten erforderlich sind. Bei der Errichtung von Gebäuden mit einem höheren Bedeutungsbeiwert

nach DIN 4149, (z. B. Krankenhäuser) wird jedoch empfohlen, davon abzuweichen und die Bemessungswerte

der Zone 1 zugrunde zu legen.

3. Vor Beginn von Bauarbeiten ist der höchste zu berücksichtigende Grundwasserstand bei der zuständige

Unterwasserbehörde des Kreises Mettmann zu erfragen.

4. Es gilt die Baumschutzsatzung der Stadt Wülfrath vom 19.03.1990 in der Fassung der Aktualisierung vom

31.01.2002. Eine Überarbeitung der Baumschutzsatzung befindet sich aktuell in der Vorbereitung und

Aktualisierung. Der Sachstand der Aktualisierung ist zu beachten.

5. Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag

Zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 5-13 liegt ein Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag vor. Die dort

formulierten Vermeidungsmaßnahmen sind wie folgt zu berücksichtigen:

Für die potenziell vorkommende Fledermausarten

- zulässiger Abriss der ehem. Lager- und Nebengebäude zwischen dem 15. August und dem 15. März eines

Jahres

Für die potenziell vorkommende Brutvogelarten der Gebüschbrüter und Offendlandarten

- Räumung der Vegetationsbestände im Bereich der ehemaligen Baumschulflächen im Zeitraum zwischen

dem 01. Oktober und dem 28. Februar eines Jahres

Unter Einbeziehung der vorgesehenen Vermeidungsmaßnahmen sind Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1

BNatSchG nicht erfüllt. Eine Prüfung der Voraussetzungen einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG kann

entfallen. Details sind dem Artenschutzrechtlichem Fachbeitrag zu entnehmen.

6. Für den Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 5-13 wurde eine Plangrundlage durch einen Öffentlich

bestellten Vermesser im Koordinatensystem UTM ETRS89 erstellt. Die angegebenen Höhen beziehen sich

auf das Höhenbezugssystem NHN. Die Angaben erfolgen entsprechend in m über NHN (Normalhöhennull).

7. Werden wasserrechtliche Benutzungstatbestände ausgeübt, so sind für diese vor Ausübung der Benutzung

wasserrechtliche Erlaubnisse gemäß § 8 WHG schriftlich bei der unteren Wasserbehörde des Kreises

Mettmann zu beantragen. Benutzungen im Sinne des § 9 WHG sind u.a.:

- Einleiten von Niederschlagswasser in das Grundwasser

- Einleiten von Niederschlagswasser in ein Oberflächengewässer

- Entnahme von Grundwasser (dauerhaft und / oder temporär)

- Einbau von Recycling-Material

- Nutzung von Erdwärme.

8. Es wird darauf hingewiesen, dass für den Einbau von sekundären Baustoffen (Aschen, Schlacken,

aufbereiteten Bauschutt, RCL-Material, umgelagerte Böden o.a.), auch unterhalb einer

wasserundurchlässigen Abdeckung, zuvor eine separate wasserrechtliche Erlaubnis des Kreises Mettmann

einzuholen ist.

9. Soweit in den Festsetzungen auf technische Regelwerke und Richtlinien anderer Art Bezug genommen wird,

können diese bei der Stadt Wülfrath, Am Rathaus 1, 42489 Wülfrath, an jedem behördlichen Arbeitstag

während der allgemeinen Dienststunden eingesehen werden.

AutoCAD SHX Text
II S

AutoCAD SHX Text
I P

AutoCAD SHX Text
Gew%%228chshaus I S

AutoCAD SHX Text
Gew%%228chshaus I S

AutoCAD SHX Text
Gew%%228chshaus

AutoCAD SHX Text
I S

AutoCAD SHX Text
II KWm

AutoCAD SHX Text
I S

AutoCAD SHX Text
I P

AutoCAD SHX Text
I S

AutoCAD SHX Text
Bunker

AutoCAD SHX Text
Gew%%228chshaus I RD

AutoCAD SHX Text
Gew%%228chshaus I RD

AutoCAD SHX Text
(Ruine)

AutoCAD SHX Text
I F

AutoCAD SHX Text
Gew%%228chshaus I RD

AutoCAD SHX Text
Stra%%223e

AutoCAD SHX Text
Weg

AutoCAD SHX Text
Weg

AutoCAD SHX Text
Feldweg

AutoCAD SHX Text
u=3.00 d=12.0

AutoCAD SHX Text
u=2.35 d=12.0

AutoCAD SHX Text
u=2.40 d=11.0

AutoCAD SHX Text
u=3.10 d=12.0

AutoCAD SHX Text
u=4.24 d=14.0

AutoCAD SHX Text
u=1.65 d=10.0

AutoCAD SHX Text
u=2.10 d=8.0

AutoCAD SHX Text
u=1.40 d=10.0

AutoCAD SHX Text
u=2.45 d=8.0

AutoCAD SHX Text
u=2.30 d=10.0

AutoCAD SHX Text
u=2.80 d=10.0

AutoCAD SHX Text
u=2.00 d=10.0

AutoCAD SHX Text
u=3.60 d=8.00

AutoCAD SHX Text
u=2.00 d=14.0

AutoCAD SHX Text
II S


